
Leitfaden für Gemeinden 
und Gemeindesyndikate 
Genehmigungs- und Registrierungsprozeduren für 
Ressourcencenter und kommunale Infrastrukturen für die 
getrennte Sammlung von Abfall 

1 Einleitung 
Dieser Leitfaden erklärt, wann und wie kommunale Einrichtungen wie Ressourcencenter, 
Abfallsammelstellen, -lager und Zwischenlager genehmigt oder registriert werden müssen, um den 
gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. 

Solche Anlagen - ob neu errichtet, in Betrieb oder bei wesentlichen Veränderungen, unterliegen, je 
nach Art der Aktivität und der Größe, dem Commodo-Gesetz und/oder dem Abfallgesetz. In vielen 
Fällen sind Genehmigungen oder Registrierungen nach beiden Gesetzen notwendig. 

Ob eine Genehmigung oder nur eine Registrierung nötig ist, hängt vom Typ der Anlage ab. Eine 
Übersicht dazu findet man in Anhang 1 des Leitfadens. 

Alle Genehmigungsanträge oder Registrierungen müssen bei der Umweltverwaltung 
(Administration de l’environnement) eingereicht werden. Dabei müssen alle erforderlichen 
Informationen und Unterlagen beigefügt werden. 

Dieser Leitfaden hilft herauszufinden, welche Art von Genehmigung oder Registrierung für den 
jeweiligen Anlagentyp erforderlich ist. Rechtsgültig sind aber nur die offiziellen Gesetzestexte, 
die im Mémorial veröffentlicht sind: https://legilux.public.lu 

 

 
  

https://legilux.public.lu/


2 Relevante Gesetzgebungen für die Prozeduren 
Commodo/Incommodo-Gesetzgebung (« Loi modifiée du 10 juin 1999 
relative aux établissements classés ») 

In den Errichtungs- und Betriebsgenehmigungen für bestimmte Betriebe (sogenannte "klassifizierte 
Einrichtungen") werden Bedingungen für die Ausführung und Nutzung festgelegt, um die Umwelt zu 
schützen. Solche Betriebe brauchen eine Genehmigung oder Registrierung je nach ihrer Einstufung 
– mehr dazu steht in Anhang 2 und auf dieser Webseite: 

https://guichet.public.lu/de/entreprises/urbanisme-environnement/commodo-
incommodo/autorisations-commodo/commodo.html. 

Diese Vorschriften gelten für alle Arten von Betrieben – ob industriell, gewerblich, handwerklich, 
landwirtschaftlich, öffentlich oder privat – wenn ihre Tätigkeit Risiken oder Nachteile für die Umwelt 
mit sich bringen kann. 

Anmerkung: 

Betriebe der Klasse 4 nach dem Commodo-Gesetz brauchen keine Commodo-Genehmigung. In 
diesem Fall reicht eine Registrierung nach dem Abfallgesetz, was das Verfahren beschleunigt. 

Wenn sich ein Projekt auf einem Gelände befindet, das im Altlasten- und 
Verdachtsflächenkataster (CASIPO) eingetragen ist, kann dies Einfluss auf die Art und den Umfang 
der nötigen Informationen im Genehmigungsantrag haben. Mehr dazu in Anhang 4. 

Abfallgesetz (« Loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des 
déchets ») 

Das Ziel einer Genehmigung nach dem Abfallgesetz ist, bei Abfallanlagen – wie Sammelstellen, 
Lager, Zwischenlager, Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen - schädliche Auswirkungen auf 
Mensch und Umwelt zu vermeiden oder möglichst gering zu halten. 

Für den Betrieb einer solchen Anlage ist eine Abfallgenehmigung nötig. Diese muss mit einem 
speziellen Antrag bei der Umweltverwaltung (Administration de l’environnement) eingereicht 
werden. 

Anhang 3 zeigt: 

• Welche Anlagen eine Abfallgenehmigung oder nur eine Abfallregistrierung brauchen. 
• Welche Unterlagen für den Antrag nötig sind. 

 

  

https://guichet.public.lu/de/entreprises/urbanisme-environnement/commodo-incommodo/autorisations-commodo/commodo.html
https://guichet.public.lu/de/entreprises/urbanisme-environnement/commodo-incommodo/autorisations-commodo/commodo.html


Zeitlicher Ablauf der Anträge und Genehmigungen 

Die Umweltverwaltung (Administration de l’environnement) bearbeitet die Anträge für: 

• Abfallgenehmigungen und -registrierungen; 

• Errichtungs- und Betriebsgenehmigungen bezüglich der Umweltaspekte von 
klassifizierten Einrichtungen. 

Die eigentlichen Genehmigungen werden vom Umweltminister erteilt.  

Bei den Errichtungs- und Betriebsgenehmigungen wird auch bewertet, wie stark der Standort die 
Umwelt beeinflusst – z. B. durch Verschmutzungen der Luft und des Bodens, durch Lärm, Gerüche 
oder Abfälle. Es wird geprüft: 

• Was, wo und wie viel freigesetzt wird, sowie 
• welche Maßnahmen zur Überwachung und zur Vermeidung von Umweltverschmutzungen 

geplant sind. 

Wichtig: 

• Der Antrag kann erst gestellt werden, wenn die endgültige Bauvariante feststeht – inklusive 
der Hauptkenndaten der nötigen technischen Einrichtungen. 

• Die Commodo-Genehmigung und die Abfallgenehmigung müssen vor dem Start des 
Bauvorhabens vorliegen. 

Mehr Infos zu den verschiedenen Genehmigungen, ihren Einstufungen, beteiligten Behörden und 
Erklärungen finden sich im Anhang 1. 

Kontaktmöglichkeiten 

Administration de l’environnement / Umweltamt 

▪ Unité Autorisations / Genehmigungsanträge 

Tel.: (+352) 247 59 060 

E-mail: commodo@aev.etat.lu 
  

mailto:commodo@aev.etat.lu


Anhang 

1 Nomenklatur für Ressourcencenter und andere 
kommunale Infrastrukturen für die getrennte 
Sammlung von Abfall 

Anmerkung: Betriebe der Klasse 4 nach dem Commodo-Gesetz brauchen keine Commodo-
Genehmigung. In diesem Fall reicht eine Registrierung nach dem Abfallgesetz, was das Verfahren 
beschleunigt. 

1.1. Infrastruktur für die getrennte Sammlung kommunaler 
Haushaltsabfälle (n° nomenclature 050108) 

 Disposition requise 
selon la loi Déchets 

Disposition requise 
selon la loi 
Commodo 

050108 - Infrastructures pour la collecte sélective de différentes fractions de déchets 
ménagers ou assimilés 

 Centre de recyclage, parcs à 
conteneurs 

Enregistrement en 
vertu de l’article 32 

Autorisation en vertu 
de la législation 
établissements 

classés : 050108, 
classe 3A 

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass, obwohl oben genannter Nomenklaturpunkt ausschließlich 
der Kompetenz des Arbeitsministers untersteht, die Sammlung und Zwischenlagerung von Abfällen 
zusätzlich der Kompetenz des Umweltministers untersteht (siehe folgende Nomenklaturpunkte). 

  



1.2. Sammlung und Zwischenlagerung von Abfällen (n° nomenclature 
050109, 050110, 050111) 

1.2.1. Schwellenwerte für die Lagerung gefährlicher Abfälle: 

 Disposition requise 
selon la loi Déchets 

Disposition requise 
selon la loi 
Commodo 

050109 - Stockage de déchets dangereux, autre que celui mentionné au point 050900 d’une 
capacité 

 inférieure à 250kg, à l’exception des 
déchets routiers 

Enregistrement en 
vertu de l’article 32 

Aucune 

supérieure à 250 kg et inférieure ou 
égale à 1 t, à l’exception des déchets 
routiers 

Enregistrement en 
vertu de l’article 32 

Déclaration en vertu 
de la législation 
établissements 

classés : 050109 01, 
classe 4 

supérieure à 1 t et inférieure ou égale 
à 50 t 

  

 pour déchets routiers 
 

Enregistrement en 
vertu de l’article 32 

Déclaration en vertu 
de la législation 
établissements 

classés : 050109 02 
01, classe 4 

Pour autres déchets dangereux Autorisation en vertu 
de l’article 30 

Autorisation en vertu 
de la législation 
établissements 

classés : 050109 02 
02, classe 1 

 supérieure à 50 t   

  sur le site où les déchets sont 
produits dans l’attente de leur 
collecte en vue d’une activité 
5.1, 5.2, 5.4 ou 5.6. de l’annexe 
I de la loi modifiée du 9 mai 
2014 relative aux émissions 
industrielles 

Autorisation en vertu 
de l’article 30 

Autorisation en vertu 
de la législation 
établissements 

classés : 050109 03 
01, classe 1 



  sur un site autre que [01] dans 
l’attente de l’activité 5.1, 5.2., 
5.4 ou 5.6. de l’annexe I de la 
loi modifiée du 9 mai 2014 
relative aux émissions 
industrielles 

Autorisation en vertu 
de l’article 30 

Autorisation en vertu 
de la législation 
établissements 

classés : 050109 03 
02, classe 1 

  autres Autorisation en vertu 
de l’article 30 

Autorisation en vertu 
de la législation 
établissements 

classés : 050109 03 
03, classe 1 

 

1.2.2. Schwellenwerte für die Lagerung von Inertabfällen: 

 Disposition requise 
selon la loi Déchets 

Disposition requise 
selon la loi 
Commodo 

050110 - Stockage de déchets inertes non dangereux, autre que celui mentionné au point 
050900, d’une capacité 

 inférieure à 50 m3 Enregistrement en 
vertu de l’article 32 

Aucune 

supérieure à 50 m3 et inférieure ou égale 
à 1.500 m3 

Enregistrement en 
vertu de l’article 32 

Déclaration en vertu 
de la législation 
établissements 

classés : 050110 01, 
classe 4 

supérieure à 1.500 m3 Autorisation en vertu 
de l’article 30 

Autorisation en vertu 
de la législation 
établissements 

classés : 050110 02, 
classe 3B 

 

 

 

 



1.2.3. Schwellenwerte für die Lagerung anderer Abfälle: 

 Disposition requise 
selon la loi Déchets 

Disposition requise 
selon la loi Commodo 

050111 - Stockage de déchets autres que ceux mentionnés sous [050109] et [050110], autre 
que le point 050900 (le stockage préliminaire dont question à l’article 4, point 19, de la loi 
modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets n’est pas considéré comme stockage 
temporaire) 

 Déchets de tissus végétaux et déchets 
de jardins et de parcs biodégradables 
d’une capacité 

  

 Inférieure à 100 m3 Enregistrement en 
vertu de l’article 32 

Aucune 

 supérieure à 100 m3 et 
inférieure ou égal à 1.500 m3 

Enregistrement en 
vertu de l’article 32 

Déclaration en vertu de 
la législation 

établissements 
classés : 050111 01 01, 

classe 4 

supérieure à 1.500 m3 Autorisation en vertu 
de l’article 30 

Autorisation en vertu de 
la législation 

établissements 
classés : 050111 01 02, 

classe 3B 

 Autres déchets d’une capacité   

  inférieure à 100 m3  Enregistrement en 
vertu de l’article 32 

Aucune 

  supérieure à 100 m3 et 
inférieure ou égal à 300 m3 

Enregistrement en 
vertu de l’article 32 

Déclaration en vertu de 
la législation 

établissements 
classés : 050111 02 01, 

classe 4 

  supérieure à 300 m3 Autorisation en vertu 
de l’article 30 

Autorisation en vertu de 
la législation 

établissements 
classés : 050111 02 02, 

classe 3B 

  



2 Geändertes Gesetz vom 10. Juni 1999 über 
klassifizierte Einrichtungen (Commodo-Gesetz) 

Klassifizierung der Betriebe nach Commodo-Gesetz 

Die Betriebe und Einrichtungen sind in verschiedenen Klassen eingeteilt (je nach Gefährlichkeit und 
abhängig von ihrer Gesamtauswirkung): 

o Klassen 1, 1A et 1B, 
o Klasse 2, 
o Klassen 3, 3A et 3B, 
o Klasse 4. 

Folgende Tabelle stellt die Befugnisse und die Zuständigkeitsbereiche der verschiedenen Behörden 
und Verwaltungen: 

Klasse 

Zuständige Behörde 

Öffentlichkeitsbeteiligung 
Zuständige Verwaltung 

Minister 
für 
Umwelt 

Minister 
für 
Arbeit 

Bürgermeister 
AEV ITM Gemeinde 

1 x x 
 

x x x 
 

1A 
 

x 
 

x 
 

x 
 

1B x 
  

x x 
  

2 
  

x x 
  

x 

3 x x 
  

x x 
 

3A 
 

x 
   

x 
 

3B x 
   

x 
  

4 (x) (x) 
  

(x) (x) 
 

Antragsverfahren (Einrichtungen der Klassen 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A und 3B) 

Der Inhalt des Genehmigungsantrages wird über folgende Artikel des Commodo-Gesetzes geregelt: 

▪ Der Artikel 7.10 des Gesetzes legt fest welche Themen in einem Genehmigungsantrag 
behandelt werden müssen. 

▪ Der Artikel 7.11 des Gesetzes legt fest welche Unterlagen (Pläne, Dokumente, usw…) dem 
Genehmigungsantrag beigefügt werden sollen. 

 



 

Die Erstellung der Genehmigungsanträge erfolgt unter: 

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/urbanisme-environnement/commodo-
incommodo/autorisations-commodo/commodo.html 

Das Fehlen einer dieser Unterlagen kann zu einer erheblichen Verlängerung der Behandlung des 
Genehmigungsantrages führen. 

Registrierungsverfahren (Einrichtungen der Klasse 4) 

Betriebe der Klasse 4 nach dem Commodo-Gesetz brauchen keine Genehmigung, sondern nur 
eine einfache Registrierung – sofern sie die festgelegten Schwellengrößen nicht überschreiten. 
Das macht den Start der Anlage schneller und einfacher. 

Für Klasse-4-Betriebe gelten bestimmte Vorschriften, die in großherzoglichen Verordnungen 
geregelt sind. Diese Regeln schützen die Umwelt (wie in Artikel 1 des Commodo-Gesetzes 
beschrieben), mit Ausnahme derer, die die Gesundheit der Arbeitnehmer betreffen. Die 
Verordnungen legen auch fest: 

• welche Behörde zuständig ist, 

• und welche Dokumente eingereicht werden müssen. 

Die Registrierungsformulare gibt es online unter: 

https://environnement.public.lu/fr/emweltprozeduren/Autorisations/Gestion_des_dechets_et_res
sources/Enregistrement-etablissements-dechets.html 

Besagte Registrierungsformulare gelten sowohl für die Registrierung nach dem Commodo-Gesetz 
wie auch nach dem Abfallgesetz. 

3 Geändertes Gesetz vom 21. März 2012 betreffend der 
Abfallwirtschaft 

Abfallgenehmigung oder -registrierung 

Wenn eine Anlage gebaut, betrieben oder wesentlich verändert wird und dabei Abfälle verwertet 
oder beseitigt werden, ist dafür in der Regel eine Abfallgenehmigung oder eine Abfallregistrierung 
bei der Umweltverwaltung (Administration de l’environnement) nötig. 

Wenn eine Anlage, ein Unternehmen oder eine Einrichtung unter Buchstabe d) oder e) von Artikel 
30 des Abfallgesetzes fällt, ist sie nach dem Abfallrecht genehmigungspflichtig. 

Wenn eine Anlage, ein Unternehmen oder eine Einrichtung unter Buchstabe d) oder e) von Artikel 
30 des Abfallgesetzes fällt und gleichzeitig zur Klasse 4 der Commodo-Gesetzgebung gehört oder 

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/urbanisme-environnement/commodo-incommodo/autorisations-commodo/commodo.html
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unter der Schwelle der Klasse 4 liegt, ist sie nach dem Abfallrecht von der Genehmigungspflicht 
ausgenommen. Es unterliegt jedoch der Registrierungspflicht gemäß Artikel 32. 

Im Artikel 32 des geänderten Abfallgesetzes vom 21. März 2012 steht, welche Anlagen keine 
Genehmigung brauchen, sondern nur eine Registrierung beantragen müssen. Dazu zählen z. B.: 

• Ressourcencenter, wobei hier die Bestimmungen der großherzoglichen Verordnung vom 
15. Mai 2025 über die Einrichtung und Verwaltung von Ressourcenzentren einzuhalten sind; 

• Sammelstellen für nicht gefährliche Siedlungsabfälle, die für die Wiederverwendung 
vorbereitet werden; 

• Einrichtungen, die diese Vorbereitung zur Wiederverwendung dieser Abfälle durchführen. 

Neben den hier oben genannten Anlagen und Einrichtungen, sind weitere Anlagen und 
Einrichtungen, die gleichzeitig der Klasse 4 der Commodo-Gesetzgebung unterliegen, zu 
berücksichtigen. 

Die Registrierungsformulare gibt es online unter: 

https://environnement.public.lu/fr/emweltprozeduren/Autorisations/Gestion_des_dechets_et_res
sources/Enregistrement-etablissements-dechets.html 

Besagte Registrierungsformulare gelten sowohl für die Registrierung nach dem Commodo-Gesetz 
wie auch nach dem Abfallgesetz. 

Inhalt des Genehmigungsantrags (gemäß Artikel 30) 

Im Falle eines Genehmigungsantrags für die Errichtung oder den Betrieb einer Anlage oder eines 
Standorts, die für die Verwertung oder Beseitigung von Abfall genutzt werden, sowie wesentliche 
Änderungen dieser Anlagen oder Standorte, sind folgende Elemente einzureichen: 

Wenn eine Genehmigung für den Bau, Betrieb oder die Änderung einer Abfallanlage beantragt wird, 
müssen folgende Unterlagen eingereicht werden: 

▪ Eine nichttechnische Zusammenfassung der in den Absätzen 2 und 3 des Artikels 30 des 
Abfallgesetzes genannten Informationen; 

▪ Die Identifikationsdaten des Betreibers und gegebenenfalls seines Vertreters; 

▪ Die Identifikationsdaten des Antragstellers und gegebenenfalls seines Vertreters; 

▪ Daten zum Ort der Implantationsstelle; 

▪ Eine Liste der Nomenklaturpunkte und Bezeichnungen der vom Verwaltungsverfahren 
betroffenen Einrichtungen, wie in der geänderten großherzoglichen Verordnung vom 10. Mai 

https://environnement.public.lu/fr/emweltprozeduren/Autorisations/Gestion_des_dechets_et_ressources/Enregistrement-etablissements-dechets.html
https://environnement.public.lu/fr/emweltprozeduren/Autorisations/Gestion_des_dechets_et_ressources/Enregistrement-etablissements-dechets.html


2012 bezüglich der neuen Nomenklatur und Klassifizierung klassifizierter Einrichtungen 
enthalten; 

▪ Eine Beschreibung der Einrichtung und ihrer Tätigkeiten; 

▪ Detaillierte Pläne der Einrichtung, aus denen insbesondere die Raumaufteilung und die Lage 
der Einrichtungen bzw. Betriebsstätten hervorgehen; 

▪ Gegebenenfalls die Verweise auf die Genehmigungen, die vom Verwaltungsverfahren 
betroffen sind; 

▪ Die Angabe der Bezeichnung und der amtlichen Klassifizierung gemäß der europäischen 
Abfallnomenklatur für alle Abfallfraktionen sowie der Codes für das Verwertungsverfahren R 
bzw. die Beseitigung D; 

▪ Eine Einschätzung der Höhe der finanziellen Sicherheit gemäß Art. 33. 

Wenn für die Anlage oder das Unternehmen zusätzlich eine Commodo-Genehmigung nötig ist und 
die benötigten Informationen dort schon eingereicht wurden, müssen diese nicht noch einmal für 
den Abfallantrag eingereicht werden. 

4 Das Altlasten- und Verdachtsflächenkataster 
Luxemburg (CASIPO) 

Im Altlasten- und Verdachtsflächenkataster (CASIPO) Luxemburg sind landesweit sämtliche 
bekannten Flächen erfasst, bei denen mögliche Boden- oder Grundwasserverschmutzungen 
nicht ausgeschlossen werden können – entweder durch aktuelle oder frühere Nutzungen 
(sogenannte Altstandorte). 

Informationen zu bestimmten Grundstücken kann man: 

• direkt bei der Umweltverwaltung anfragen 
(E-Mail: caddech@aev.etat.lu) – mit Lageplan, Adresse oder Katasterangabe, 

• oder online im Geoportail nachsehen: 
http://emwelt.geoportail.lu  
→ Rubrik „Bodenschutz und Altlastenmanagement“ 
→ „Verzeichnis potentieller Altlastenstandorte“ 
→ Grundstück auswählen, Auszug bestellen (wird per E-Mail zugeschickt) 

Wichtig: 

Wenn ein Projekt auf einem im CASIPO eingetragenen Gelände geplant ist, kann das Auswirkungen 
auf den Genehmigungsantrag haben. Auch Nutzungseinschränkungen sind möglich. 
Andererseits eignen sich solche Flächen oft gut für abfallwirtschaftliche Anlagen. Deshalb sollte 
CASIPO frühzeitig bei der Standortwahl konsultiert werden. 

http://emwelt.geoportail.lu/


 


